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Orientierung

Die vorliegende Abhandlung ist an Nutzer und Entwickler der Soft-
ware und des Rechts gerichtet. Sollten Sie sich nur bei einem Teil ange-
sprochen fühlen, fühlen Sie sich gern eingeladen, den jeweils anderen 
Teil (Software oder Recht bzw. Nutzer oder Entwickler) zu entdecken. 

Was automatisiert werden kann, wird automatisiert werden.

Diese Aussage über die Automatisierbarkeit gilt grundsätzlich auch Diese Aussage über die Automatisierbarkeit gilt grundsätzlich auch Diese Aussage über die Automatisierbarkeit gilt grundsätzlich auch Diese Aussage über die Automatisierbarkeit gilt grundsätzlich auch Diese Aussage über die Automatisierbarkeit gilt grundsätzlich auch Diese Aussage über die Automatisierbarkeit gilt grundsätzlich auch Diese Aussage über die Automatisierbarkeit gilt grundsätzlich auch 
für die Rechtsanwendung. Typische Rechtsanwender beginnen als für die Rechtsanwendung. Typische Rechtsanwender beginnen als für die Rechtsanwendung. Typische Rechtsanwender beginnen als für die Rechtsanwendung. Typische Rechtsanwender beginnen als für die Rechtsanwendung. Typische Rechtsanwender beginnen als für die Rechtsanwendung. Typische Rechtsanwender beginnen als für die Rechtsanwendung. Typische Rechtsanwender beginnen als für die Rechtsanwendung. Typische Rechtsanwender beginnen als für die Rechtsanwendung. Typische Rechtsanwender beginnen als für die Rechtsanwendung. Typische Rechtsanwender beginnen als für die Rechtsanwendung. Typische Rechtsanwender beginnen als 
Studierende der Rechtswissenschaft mit dem Studienziel des Ersten Studierende der Rechtswissenschaft mit dem Studienziel des Ersten Studierende der Rechtswissenschaft mit dem Studienziel des Ersten Studierende der Rechtswissenschaft mit dem Studienziel des Ersten Studierende der Rechtswissenschaft mit dem Studienziel des Ersten Studierende der Rechtswissenschaft mit dem Studienziel des Ersten Studierende der Rechtswissenschaft mit dem Studienziel des Ersten Studierende der Rechtswissenschaft mit dem Studienziel des Ersten Studierende der Rechtswissenschaft mit dem Studienziel des Ersten Studierende der Rechtswissenschaft mit dem Studienziel des Ersten Studierende der Rechtswissenschaft mit dem Studienziel des Ersten Studierende der Rechtswissenschaft mit dem Studienziel des Ersten 
Juristischen Staatsexamens und erlangen mit dem Zweiten die Be-Juristischen Staatsexamens und erlangen mit dem Zweiten die Be-Juristischen Staatsexamens und erlangen mit dem Zweiten die Be-Juristischen Staatsexamens und erlangen mit dem Zweiten die Be-Juristischen Staatsexamens und erlangen mit dem Zweiten die Be-Juristischen Staatsexamens und erlangen mit dem Zweiten die Be-Juristischen Staatsexamens und erlangen mit dem Zweiten die Be-Juristischen Staatsexamens und erlangen mit dem Zweiten die Be-Juristischen Staatsexamens und erlangen mit dem Zweiten die Be-Juristischen Staatsexamens und erlangen mit dem Zweiten die Be-Juristischen Staatsexamens und erlangen mit dem Zweiten die Be-Juristischen Staatsexamens und erlangen mit dem Zweiten die Be-
fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag fähigung zum Richteramt. Üblicherweise sind Studierende im Alltag 
von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen von digitalen Anwendungen sowie zahlreichen Automatisierungen 
umgeben und nutzen diese. 

Dem Bereich der eigenen Tätigkeit (Rechtsanwendung) wird im Hin-
blick auf die Digitalisierung von den Studierenden der Rechtswissen-
schaft häufig bloß aus Nutzerperspektive Beachtung geschenkt. Der 
Ruf nach Praxisnähe trifft das Jurastudium wieder einmal: Aktuell 
mit der Entwicklung, dass die Staatsexamensklausuren an einem PC, 
bestenfalls unter Nutzung elektronischer Medien (Datenbanken), er-
stellt werden dürfen. Diese Weiterentwicklung betrifft ebenfalls aus-
schließlich die Nutzerperspektive. 

Die Zielsetzung einiger Justizausbildungsgesetze der Länder deuten 
an, dass die Nutzung digitaler Medien auch in der Rechtsanwen-
dung zum Studieninhalt gemacht werden sollte. Beispielsweise um-
schreibt § 7 II 1 JAG NRW die anzubietenden Inhalte des Studiums 
unter anderem wie folgt: „Die Inhalte des Studiums berücksichtigen 
die rechtsprechende, verwaltende und rechtsberatende Praxis ein-
schließlich der hierfür erforderlichen Schlüsselqualifikationen wie 
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OrientierungVI

digitale Kompetenz …“. Was „digitale Kompetenz“ in diesem Zusam-
menhang bedeutet, bleibt offen. Ob sich diese Kompetenzen bloß 
auf die Nutzung digitaler Medien beziehen oder auf eine inhaltliche 
Auseinandersetzung damit, welchen Einfluss die Digitalisierung auf 
das Recht und die Rechtsanwendung hat und haben wird, bleibt dem 
Interesse aufmerksamer Studierender überlassen.

Rechtsanwender zwischen technischer Aversion und 
 euphorischem Aufbruch

Die vorliegende Abhandlung soll eine Orientierung geben  – mehr 
nicht. In Abgrenzung zu zahlreichen anderen Werken, die bereits 
über die Möglichkeiten von Systemen Künstlicher Intelligenz, insbe-
sondere im Bereich der Rechtsanwendung erschienen sind, liegt der 
Konzeption dieser Abhandlung nicht das Aufzeigen künftiger kon-
kreter Möglichkeiten zugrunde, sondern die Schaffung eines Grund-
verständnisses der Strukturen der technischen Entwicklung und der 
Parallelität rechtlicher Arbeitsweisen. Dabei liegt der Fokus auf all-
täglichen Beispielen und auch praxisnahen Anwendungsfällen, die täglichen Beispielen und auch praxisnahen Anwendungsfällen, die täglichen Beispielen und auch praxisnahen Anwendungsfällen, die täglichen Beispielen und auch praxisnahen Anwendungsfällen, die 
häufig detailreich beschrieben werden, um sie nacharbeiten zu kön-häufig detailreich beschrieben werden, um sie nacharbeiten zu kön-häufig detailreich beschrieben werden, um sie nacharbeiten zu kön-häufig detailreich beschrieben werden, um sie nacharbeiten zu kön-häufig detailreich beschrieben werden, um sie nacharbeiten zu kön-häufig detailreich beschrieben werden, um sie nacharbeiten zu kön-häufig detailreich beschrieben werden, um sie nacharbeiten zu kön-
nen: Wer sieht und nachvollziehen kann, wie etwas funktioniert und nen: Wer sieht und nachvollziehen kann, wie etwas funktioniert und nen: Wer sieht und nachvollziehen kann, wie etwas funktioniert und nen: Wer sieht und nachvollziehen kann, wie etwas funktioniert und nen: Wer sieht und nachvollziehen kann, wie etwas funktioniert und nen: Wer sieht und nachvollziehen kann, wie etwas funktioniert und nen: Wer sieht und nachvollziehen kann, wie etwas funktioniert und nen: Wer sieht und nachvollziehen kann, wie etwas funktioniert und nen: Wer sieht und nachvollziehen kann, wie etwas funktioniert und nen: Wer sieht und nachvollziehen kann, wie etwas funktioniert und nen: Wer sieht und nachvollziehen kann, wie etwas funktioniert und nen: Wer sieht und nachvollziehen kann, wie etwas funktioniert und 
welchen Grenzen technische Systeme unterworfen sind, der versteht welchen Grenzen technische Systeme unterworfen sind, der versteht welchen Grenzen technische Systeme unterworfen sind, der versteht welchen Grenzen technische Systeme unterworfen sind, der versteht welchen Grenzen technische Systeme unterworfen sind, der versteht welchen Grenzen technische Systeme unterworfen sind, der versteht welchen Grenzen technische Systeme unterworfen sind, der versteht welchen Grenzen technische Systeme unterworfen sind, der versteht welchen Grenzen technische Systeme unterworfen sind, der versteht welchen Grenzen technische Systeme unterworfen sind, der versteht welchen Grenzen technische Systeme unterworfen sind, der versteht welchen Grenzen technische Systeme unterworfen sind, der versteht 
mögliche Einsatzzwecke auch – und vor allem – in den Bereichen, in mögliche Einsatzzwecke auch – und vor allem – in den Bereichen, in mögliche Einsatzzwecke auch – und vor allem – in den Bereichen, in mögliche Einsatzzwecke auch – und vor allem – in den Bereichen, in mögliche Einsatzzwecke auch – und vor allem – in den Bereichen, in mögliche Einsatzzwecke auch – und vor allem – in den Bereichen, in mögliche Einsatzzwecke auch – und vor allem – in den Bereichen, in mögliche Einsatzzwecke auch – und vor allem – in den Bereichen, in mögliche Einsatzzwecke auch – und vor allem – in den Bereichen, in mögliche Einsatzzwecke auch – und vor allem – in den Bereichen, in mögliche Einsatzzwecke auch – und vor allem – in den Bereichen, in mögliche Einsatzzwecke auch – und vor allem – in den Bereichen, in 
denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. denen er selbst schwerpunktmäßig tätig ist. 

Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, Die vorliegende Abhandlung ist bewusst nicht darauf ausgerichtet, 
konkrete Antworten zu geben, sondern die Fragen zu stellen, deren 
Beantwortung nach der Lektüre erkenntnisreich erscheint, gibt hierzu 
Anleitung und skizziert erste Gedanken. Da sich die Auswirkungen 
der Digitalisierung auf das Recht und die Rechtsanwendung derzeit 
in einem Fluss befinden, sind Aussagen hierüber häufig entweder 
punktuell oder wenig belastbar, meist ebenso spekulativ wie spek-
takulär vorgetragen. Daher ist die vorliegende Abhandlung darauf 
ausgerichtet, Fragen zu stellen und die zu ihrer Beantwortung not-
wendigen Ansätze zu skizzieren. Die eigentliche Beantwortung der 
Fragen bleibt hingegen häufig offen. Auch erscheint die Frage nach 
genauer Betrachtung umfangreicher als zu Beginn mancher Überle-
gung. Dies ist bei einer solch tiefgreifenden Entwicklung, wie den Fol-
gen der Digitalisierung auf das Recht und die Rechtsanwendung (vor 
allem im Hinblick auf die Automatisierung von Denkvorgängen), eine 
lohnende, weil erkenntnisreiche Herangehensweise. Die gesellschaft-
liche Debatte müssen diejenigen zuvörderst führen, die derzeit das 
Recht verantwortungsvoll anwenden. Bei dem notwendigen Diskurs 
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Orientierung VII

über die Zukunft der Rechtsanwendung beobachtet man häufig eine 
Zurückhaltung (abgesehen von einigen Wenigen, deren erfolgreiches 
Unternehmertum in einer gefundenen Lücke zu viel Euphorie führte). 
Leider ist die Zurückhaltung zahlreicher Rechtsanwender (Richter wie 
Anwälte) auf eine Kontaktscheu zu technischen Zusammenhängen 
zurückzuführen. Leider fehlt es zu vielen Betroffenen, die derzeit 
die Rechtsanwendung leben, an Interesse („Das machen andere, die 
sich damit besser auskennen.“). Mit der vorliegenden Abhandlung 
soll versucht werden, diese auftretende Lücke zu schließen. Der Be-
nutzer von üblicher Bürosoftware soll in seiner Alltagsbeschäftigung 
mit Datenverarbeitung abgeholt und eingeladen werden, über die 
dahinterstehenden Zusammenhänge nachzudenken, die Grenzen 
zu erkennen und die Möglichkeiten der derzeitigen und künftigen 
Datenverarbeitung – realistisch – einschätzen zu können. Dies bringt 
umgekehrt mit sich, häufig überzogen enthusiastische Erwartungs-
szenarien, die von den Wenigen vorgetragen werden, die punktuell 
den Einsatz informationstechnischer Systeme bei der Rechtsanwen-
dung erfolgreich vorantreiben, zu entzaubern und in ein realistisches dung erfolgreich vorantreiben, zu entzaubern und in ein realistisches dung erfolgreich vorantreiben, zu entzaubern und in ein realistisches 
Licht zu rücken.

Ich würde mich freuen, wenn die Lektüre auf Interesse und gern auch Ich würde mich freuen, wenn die Lektüre auf Interesse und gern auch Ich würde mich freuen, wenn die Lektüre auf Interesse und gern auch Ich würde mich freuen, wenn die Lektüre auf Interesse und gern auch Ich würde mich freuen, wenn die Lektüre auf Interesse und gern auch Ich würde mich freuen, wenn die Lektüre auf Interesse und gern auch Ich würde mich freuen, wenn die Lektüre auf Interesse und gern auch Ich würde mich freuen, wenn die Lektüre auf Interesse und gern auch Ich würde mich freuen, wenn die Lektüre auf Interesse und gern auch Ich würde mich freuen, wenn die Lektüre auf Interesse und gern auch Ich würde mich freuen, wenn die Lektüre auf Interesse und gern auch 
auf Gegenrede stößt und eine dadurch induzierte Diskussion voran-auf Gegenrede stößt und eine dadurch induzierte Diskussion voran-auf Gegenrede stößt und eine dadurch induzierte Diskussion voran-auf Gegenrede stößt und eine dadurch induzierte Diskussion voran-auf Gegenrede stößt und eine dadurch induzierte Diskussion voran-auf Gegenrede stößt und eine dadurch induzierte Diskussion voran-auf Gegenrede stößt und eine dadurch induzierte Diskussion voran-auf Gegenrede stößt und eine dadurch induzierte Diskussion voran-auf Gegenrede stößt und eine dadurch induzierte Diskussion voran-auf Gegenrede stößt und eine dadurch induzierte Diskussion voran-auf Gegenrede stößt und eine dadurch induzierte Diskussion voran-auf Gegenrede stößt und eine dadurch induzierte Diskussion voran-
bringt. Ursprünglich war diese Abhandlung als ein vorlesungsbeglei-bringt. Ursprünglich war diese Abhandlung als ein vorlesungsbeglei-bringt. Ursprünglich war diese Abhandlung als ein vorlesungsbeglei-bringt. Ursprünglich war diese Abhandlung als ein vorlesungsbeglei-bringt. Ursprünglich war diese Abhandlung als ein vorlesungsbeglei-bringt. Ursprünglich war diese Abhandlung als ein vorlesungsbeglei-bringt. Ursprünglich war diese Abhandlung als ein vorlesungsbeglei-bringt. Ursprünglich war diese Abhandlung als ein vorlesungsbeglei-bringt. Ursprünglich war diese Abhandlung als ein vorlesungsbeglei-bringt. Ursprünglich war diese Abhandlung als ein vorlesungsbeglei-bringt. Ursprünglich war diese Abhandlung als ein vorlesungsbeglei-bringt. Ursprünglich war diese Abhandlung als ein vorlesungsbeglei-
tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-tendes Skript zur gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Bie-
lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des lefeld entstanden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des 
Staatsexamensstudiengangs mit dem Studienziel der Befähigung zum 
Richteramt. Diese Befähigung schließt ein, kritisch über den Einsatz 
digitaler Unterstützungsmedien bei der Entscheidungsfindung nach-
denken und diskutieren zu können. Dieses Bewusstsein der Chancen 
und Risiken des Einsatzes digitaler Unterstützung (einschließlich 
Systemen Künstlicher Intelligenz) ist meines Erachtens als „digitale 
Kompetenz“ von Studierenden der derzeitigen Generation zu erwar-
ten. Daher biete ich diese Veranstaltung im Vorlesungsprogramm 
an, in dessen Rahmen der Nachweis der Schlüsselqualifikationen 
erworben werden kann.

Gebotene Orientierung – Das Konzept der vorliegenden 
 Abhandlung

Die Abhandlung gliedert sich in drei Teile. Einzelne (aktuell neue) Ge-
schäftsmodelle oder einzelne (kürzlich) höchstrichterlich entschiede-
ne punktuelle Rechtsfragen bilden nicht den Einstieg in die Gedan-
kenführung. Sie werden erst gegen Ende im Rahmen eines aktuellen 
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OrientierungVIII

Standes und Ausblicks besprochen. Im Vordergrund stehen im ersten 
Teil (→ Rn. 12 ff.) die Strukturen und Grundlagen (sowohl technische 
(dh die tatsächlichen Grundlagen) als auch die rechtlichen, insbeson-
dere die rechtsmethodischen Grundlagen), die diesen Entwicklungen 
zugrunde liegen (zweiter Teil, → Rn. 208 ff.).

Persönliche Beziehung zum Besprechungsgegenstand

Bei den skizzierten Beispielen – sowohl bei den rechtlichen als auch 
den technischen – konnte ich auf zwei meiner langjährigen Interes-
sengebiete zurückgreifen: Als Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches 
Recht und Recht der Digitalisierung und Innovation an der Fakultät 
für Rechtswissenschaft der Universität Bielefeld steht in zahlreichen 
meiner Vorlesungen das Erklären von (und Begeistern für) rechtli-
chen Zusammenhängen im Vordergrund. Dabei lege ich viel Wert 
auf die Rückführung der jeweiligen Probleme auf die Grundlagen des 
Rechts, insbesondere bei der Anwendung freilich auf die Methoden 
des Rechts. Meine Forschungstätigkeit liegt zum großen Teil auf dem 
Gebiet der Verantwortlichkeit für Fehler im Rahmen von Automatisie-Gebiet der Verantwortlichkeit für Fehler im Rahmen von Automatisie-Gebiet der Verantwortlichkeit für Fehler im Rahmen von Automatisie-
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immer wieder zurück und habe die meisten der hier aufgeführten 
Beispiele in einem eigenen Kontext einmal erstellt und offenbar für 
geeignet gefunden, um die Schnittstelle von informationsverarbei-
tenden Systemen und dem Recht sowie dessen Anwendung einmal 
erklären zu können. Daher habe ich genau die hier skizzierten Bei-
spiele (beispielsweise von Subsumtionsautomaten, von denen ich be-
reits während meiner Examensvorbereitung träumte) ausgewählt, die 
bereits seit einigen Jahren auf diversen Datenträgern darauf warten, 
einem geneigten Publikum einmal präsentiert zu werden. In diesem 
Sinne hoffe ich, Beispiele gewählt zu haben, die aktualisiert immer 
noch die Eingängigkeit haben, die damals schon für Faszination wie 
auch Ernüchterung zugleich sorgten.
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